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Ausstattung der Arztpraxen mit Lesegeräten für die 
elektronische Gesundheitskarte ab April 2011 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Krankenkassen müssen – um finanzielle Nachteile zu vermeiden – bis zum 31.12.2011 
10 % ihrer Versicherten mit der elektronischen Gesundheitskarte ausstatten. Die Ausgabe 
der Karten beginnt am 01.10.2011. Da diese mit herkömmlichen Lesegeräten nicht lesbar 
sind, ist es notwendig, dass alle Praxen bis zum 30.09.2011 über entsprechende Lesegeräte 
verfügen. Am 01.04.2011 soll - nach dem aktuellen Kenntnisstand - dieser sogenannte Basis-
rollout der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) beginnen.  

Es obliegt jeder Praxis selbst, sich die nötigen Lesegeräte zu beschaffen. Die KV Saarland 
erstattet jedoch Kostenpauschalen für die Anschaffung der Lesegeräte. Das hierfür notwen-
dige Geld stellen die Krankenkassen bereit. Die Höhe der Pauschalen wurde zwischen dem 
GKV-Spitzenverband und der KBV vereinbart. Sie gelten bundesweit: 

à   355 € = Pauschale für stationäres Lesegerät je BSNR bzw. NBSNR 

à   215 € = Installationspauschale je BSNR  

à 280 € = Pauschale für mobiles Lesegerät, sofern die Bedingungen für  die Kostener- 
 stattung eines mobilen Lesegerätes erfüllt werden (z.B. Hausbesuche, Anästhesis- 
 ten, die Fremdpraxen aufsuchen) je Vertragsarzt. 

 
Derzeit handelt die KV Saarland eine Finanzierungsvereinbarung mit den saarländischen 
Krankenkassen aus, die die Pauschalengewährung für die Praxen regelt. Wir hoffen, die Ver-
handlungen bis Ende Februar abschließen zu können.  
 
Wie Sie die Erstattung über die KV Saarland beantragen können und welche konkreten Er-
stattungsansprüche jede einzelne Praxis hat (z.B. Berufsausübungsgemeinschaft mit mehre-
ren Mitgliedern), werden wir Ihnen in den nächsten Wochen mitteilen.  
 
Fragen zu einzelnen Geräten können Ihnen am besten die Anbieter Ihres PVS-Systems be-
antworten. Alle weiteren wichtigen Informationen, eine Liste der häufigsten Fragen sowie eine 
Aufstellung zugelassener Lesegeräte finden Sie auf der Internetseite der KV-Telematik  
ARGE unter:  

www.kv-telematik.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Kassenärztliche Vereinigung Saarland 

    
Dr. Gunter Hauptmann   Dr. Joachim Meiser 
Vorsitzender des Vorstandes   stv. Vorsitzender des Vorstandes 


